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Stadt Greven 48268 Greven, den 6. September 2022 

 

 

 

 

An die  

Mitglieder des 

Rates 

48268 Greven 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit lade ich Sie zu der 13. Sitzung des Rates der Stadt Greven ein. Die Sitzung beginnt am 

 

Mittwoch, 14.09.2022, um 17:00 Uhr 

im Großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Greven, 

Rathausstraße 6, 48268 Greven. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

gez. 

Dietrich Aden 

Bürgermeister 
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Tagesordnung 

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 

1. Aufruf der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Rates vom 22.06.2022 

  
 

2. Fragerecht der Einwohner 

  
 

3. Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 

 Vorlagennr. 242/2022 

 

4. Eingänge und Mitteilungen 

  
 

5. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW; 

Finanzierung von Alltagshelfern in Kindertageseinrichtungen und der OGS 

 Vorlagennr. 197/2022 

 

6. Änderung des § 18 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Greven; 

Anregung gemäß § 24 GO NRW vom 18.09.2018 

 Vorlagennr. 199/2022 

 

7. Änderung des § 16 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Greven; 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 17.11.2021 

 Vorlagennr. 198/2022 

 

8. Seniorenbeirat - aktuelle Informationen 

 Vorlagennr. 224/2022 

 

9. Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht 

 Vorlagennr. 184/2022 

 

10. Haushalts- und Finanzplanung 

  
 

10.1 Beschluss über den Jahresabschluss 2021 und Erteilung der Entlastung gem. § 96 GO NRW 

 Vorlagennr. 249/2022 

 

11. Beteiligungsmanagement 

  
 

11.1 Einzahlung in die Kapitalrücklage der Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH 

hier: Ermächtigung des städtischen Vertreters 

 Vorlagennr. 187/2022 

 

12. Umbesetzung Ausschüsse/Aufsichtsräte 

  
 

12.1 Umbesetzung von Ausschüssen; 

Antrag der Fraktion Reckenfeld Direkt vom 14.07.2022 

 Vorlagennr. 196/2022 
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12.2 Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss; 

Antrag der Vertreter*innen der freien Träger vom 25.07.2022 

 Vorlagennr. 202/2022 

 

12.3 Umbesetzung in Aufsichtsräten; 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 15.08.2022 

 Vorlagennr. 220/2022 

 

12.4 Umbesetzung von Ausschüssen; 

Anträge der CDU-Fraktion vom 30.08.2022 

 Vorlagennr. 248/2022 

 

12.5 Umbesetzung im Betriebsausschuss; 

Antrag der SPD-Fraktion vom 04.09.2022 

 Vorlagennr. 257/2022 

 

13. Anfragen nach § 17 der Geschäftsordnung des Rates 

  
 

13.1 Einrichtung einer weiterführenden Schule in Reckenfeld; 

Antrag der Fraktion Reckenfeld-Direkt vom 06.07.2022 

 Vorlagennr. 230/2022 

 

13.2 Kostenlose Menstruationsprodukte auf öffentlichen Toiletten; 

Antrag der SPD-Fraktion und der Jusos Greven vom 16.08.2022 

 Vorlagennr. 228/2022 

 

13.3 Einrichtung von Hundewiesen sowie Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Kon-

trolle von Fehlverhalten durch Hundebesitzer in Natur- und Artenschutzgebieten; 

Antrag der Fraktion ...unserGreven vom 23.08.2022 

 Vorlagennr. 238/2022 

 

13.4 Energieberatung für erneuerbare Energien samt Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten; 

Antrag der Fraktion ...unserGreven vom 23.08.2022 

 Vorlagennr. 239/2022 

 

13.5 Erweiterung der Martin-Luther-Grundschule; 

Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN vom 25.08.2022 

 Vorlagennr. 240/2022 

 

13.6 Entwicklung eines Schulraumprogrammes; 

Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN vom 24.08.2022 

 Vorlagennr. 241/2022 

 

13.7 Entwicklung eines Konzeptes zur Einrichtung von Seniorenparks; 

Antrag der Fraktion ...unserGreven vom 25.08.2022 

 Vorlagennr. 243/2022 
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13.8 Offensive für die Schaffung von Altenheim- und Kurzzeitpflegeplätze; 

Antrag der SPD-Fraktion vom 29.08.2022 

 Vorlagennr. 245/2022 

 

13.9 Notfallplätze für pflegebedürftige alte Menschen; 

Antrag der SPD-Fraktion vom 29.08.2022 

 Vorlagennr. 246/2022 

 

13.10 Aufstellung einer kommunalen Wärmeleitplanung auf Basis des "Integrierten Wärmenut-

zungskonzeptes der Stadt Greven" aus dem Jahr 2015; 

Antrag der Fraktionen Bündnis90/DIE GRÜNEN, CDU und SPD vom 29.08.2022 

 Vorlagennr. 247/2022 

 

B. NICHT ÖFFENTLICHE SITZUNG 

1. Aufruf der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Rates vom 22.06.2022 

  
 

2. Eingänge und Mitteilungen 

  
 

3. Grundstücksangelegenheiten 

  
 

3.1 Zuteilung von zwei landwirtschaftlichen Flächen im Wege der Flurbereinigung 

 Vorlagennr. 195/2022 

 

3.2 Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche und Verkauf einer ökologischen Ausgleichsfläche 

 Vorlagennr. 252/2022 

 

4. Personalangelegenheiten 

  
 

5. Anfragen nach § 17 der Geschäftsordnung des Rates 
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AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

für den Bebauungsplan Nr. 55.3 

"Block A - Emsdettener Landstraße" 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Greven hat in seiner Sitzung am 25.08.2022 ge-

mäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstellung des oben genannten Bebauungs-

planes beschlossen. 

Hiermit wird bestätigt, dass in dem Verfahren vor der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 

nach Absatz 1 und 2 des § 2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in der derzeit gül-

tigen Fassung verfahren worden ist. 

Die Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55.3 „Block A – 

Emsdettener Landstraße“ wird angeordnet und hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Der Beschluss lautet wie folgt: 

 „I. Beschluss der Aufstellung des Bebauungsplanes 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55.3 „Block A – Emsdettener Landstraße“ wird 
beschlossen. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus dem beigefügten Übersichts-
plan ersichtlich. 

II. Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 BauGB 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches durchzuführen. 

III. Beschluss der Beteiligung der Behörden gem. § 4 BauGB 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durchzuführen.“ 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus dem zusammen mit dieser Bekanntmachung ver-

öffentlichten Übersichtsplan ersichtlich. 

Ziel und Zweck der Planung ist es die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um den 

bisherigen Einzelhandelsstandort bedarfsgerecht zu Wohnzwecken nachzunutzen. Im Rahmen 

der o.g. Ausschusssitzung wurde die Verwaltung darüber hinaus beauftragt, mit dem Grund-

stückseigentümer / Investor Gespräche über eine eventuelle Mischnutzung des Grundstückes zu 

führen. 
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Bekanntmachung gem. § 13a Absatz 3 BauGB 

Der o. a. Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB ohne Durch-

führung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufgestellt. 

Eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB findet nicht 

statt. 

Die Öffentlichkeit kann sich gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwe-

cke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung während der Dienststunden (Montag – 

Freitag: 08:30 – 12:30 Uhr, Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr) im Rathaus der Stadt Greven, Rat-

hausstr. 6, 48268 Greven, Fachbereich Stadtentwicklung oder im Planungsportal der Stadt Gre-

ven unter https://www.o-sp.de/greven/ unterrichten und sich bis zum 23.09.2022 zur Planung 

äußern. Stellungnahmen können auch per E-Mail an stadtplanung@stadt-greven.de übermittelt 

werden.  

48268 Greven, den 06.09.2022  

 

 

gez.  

Dietrich Aden 

Bürgermeister  

  

  

https://www.o-sp.de/greven/
mailto:stadtplanung@stadt-greven.de
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AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 22.13 

"Wohn- und Geschäftshaus Martinistraße 35-39" 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Greven hat in seiner Sitzung am 25.08.2022 ge-

mäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstellung des oben genannten Bebauungs-

planes beschlossen. 

Hiermit wird bestätigt, dass in dem Verfahren vor der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 

nach Absatz 1 und 2 des § 2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in der derzeit gül-

tigen Fassung verfahren worden ist. 

Die Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22.13 „Wohn- 

und Geschäftshaus Martinistraße 35-39“ wird angeordnet und hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. 

Der Beschluss lautet wie folgt: 

„I. Beschluss der Aufstellung des Bebauungsplanes  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 22.13 "Wohn- und Ge-
schäftshaus Martinistraße 35-39" wird beschlossen. Die Abgrenzung des Geltungsbereichs 
ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. Der Übersichtsplan ist Bestandteil des 
Beschlusses  

II. Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 BauGB  

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches durchzuführen.  

III. Beschluss der Beteiligung der Behörden gem. § 4 BauGB  

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durchzuführen.“ 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus dem zusammen mit dieser Bekanntmachung ver-

öffentlichten Übersichtsplan ersichtlich. 

Ziel und Zweck der Planung ist die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses mit einer ge-

werblichen Nutzung im Erdgeschoss und insgesamt 16 Wohneinheiten in den Obergeschossen.  
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Bekanntmachung gem. § 13a Absatz 3 BauGB 

Der o. a. Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB ohne Durch-

führung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufgestellt. 

Eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB findet nicht 

statt. 

Die Öffentlichkeit kann sich gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwe-

cke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung während der Dienststunden (Montag – 

Freitag: 08:30 – 12:30 Uhr, Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr) im Rathaus der Stadt Greven, Rat-

hausstr. 6, 48268 Greven, Fachbereich Stadtentwicklung oder im Planungsportal der Stadt Gre-

ven unter https://www.o-sp.de/greven/ unterrichten und sich bis zum 23.09.2022 zur Planung 

äußern. Stellungnahmen können auch per E-Mail an stadtplanung@stadt-greven.de übermittelt 

werden.  

48268 Greven, den 06.09.2022  

 

 

gez.  

Dietrich Aden 

Bürgermeister 
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